
Im Jahr 2000 betrugen die gesamten
Ausgaben nach dem Bundessozialhil-
fegesetz in Deutschland brutto cirka
45,6 Mrd. DM, davon entfielen rund
3,6 Mrd. DM  Gesamtausgaben für
Sozialhilfe auf Baden-Württemberg.
Trotz insgesamt sinkender Zahlen auf
bundesweit 2,68 Mio. Sozialhilfe-
empfänger sind die Gesamtausga-
ben für Sozialhilfe gegenüber dem
Vorjahr gestiegen.

Eine vergleichbare Entwicklung voll-
zog sich im Jahr 2000 auch in Stutt-
gart. So hat sich die Zahl der Emp-
fänger von laufender Sozialhilfe zum
Lebensunterhalt in und außerhalb
von Einrichtungen in der Landes-
hauptstadt Stuttgart, dem örtlichen
Träger der Sozialhilfe, zum Jahresen-
de 2000 gegenüber dem Vorjahr um
2333 oder zehn Prozent auf 21 004
Sozialhilfebedürftige mit Hilfe zum
Lebensunterhalt beziehungsweise 
12 357 Bedarfsgemeinschaften redu-
ziert. Die Zahl der Empfänger von

Sozialhilfe in besonderen Lebensla-
gen ist allerdings innerhalb eines
Jahres um 344 oder 5,3 Prozent auf
6894 Personen gestiegen.

Bruttogesamtausgaben für 
Sozialhilfe in Stuttgart 
bei 261 Mio. DM

Trotz des im Ganzen erfreulichen
Rückgangs der Zahl der Sozialhilfe-
bedürftigen sind in Stuttgart die
Bruttoausgaben des örtlichen Trägers
der Sozialhilfe im Jahr 2000 insge-
samt gegenüber dem Vorjahr von
233,6 Mio. DM um 27,3 Mio. DM
oder 11,7 Prozent auf 260,9 Mio.
DM beachtlich angestiegen. Folglich
erhöhten sich in der Landeshaupt-
stadt auch die Bruttoausgaben der
Sozialhilfe von 402 DM auf 445 DM
je Einwohner. Wie ist das möglich,
dass sich trotz eines Rückgangs der
Sozialhilfeempfänger, die Gesamt-
ausgaben der Sozialhilfe erhöhen?

Dies ist erklärungsbedürftig. Der
tatsächliche Grund ist nämlich nicht
bei den Ausgaben für die „klassi-
schen“ Sozialhilfeempfänger mit Hil-
fe zum Lebens-unterhalt zu suchen,
sondern in den drastisch höheren
Bruttoausgaben der Sozialhilfe in be-
sonderen Lebenslagen innerhalb von
Einrichtungen, insbesondere für die
Hilfe zur Pflege. Denn die Bruttoge-
samtausgaben des örtlichen Trägers
in Einrichtungen stiegen innerhalb
eines Jahres von 15,7 Mio. DM auf
51,2 Mio. DM, also um 35,5 Mio.
DM oder 226 Prozent. 

Demgegenüber sind die Bruttoaus-
gaben des örtlichen Trägers der So-
zialhilfe außerhalb von Einrichtungen
von 217,9 Mio. DM um 8,2 Mio. DM
oder 3,8 Prozent auf 209,7 Mio. DM
zurück gegangene - eine erfreuliche
Verringerung der Kosten außerhalb
von Einrichtungen auf das Niveau
von 1995.
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Sozialhilfeausgaben in Stuttgart 2000 deutlich gestiegen
Starker Anstieg in Einrichtungen, erfreulicher Rückgang außerhalb von Einrichtungen
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Bruttoausgaben, Einnahmen und reine Ausgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe 
in Stuttgart seit 1995

Landeshauptstadt Stuttgart, Statistisches Amt
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Zwar hat sich auch die Einnahmen-
seite des örtlichen Trägers der Sozial-
hilfe in Stuttgart insgesamt innerhalb
eines Jahres von 26,2 Mio. DM auf
35,4 Mio. DM, also einem Plus von
9,2 Mio. DM oder 35,1 Prozent ver-
bessert, dennoch sind die reinen
Ausgaben für Sozialhilfe, die Netto-
ausgaben also, innerhalb eines Jah-
res von 207,4 Mio. DM um 18,1

Mio. DM oder 8,7 Prozent auf 225,5
Mio. DM gestiegen. Das sind pro
Kopf in Stuttgart 385 DM reine Aus-
gaben für Sozialhilfe, nach 357 DM
pro Einwohner ein Jahr zuvor. Wobei
allerdings die reinen Ausgaben
außerhalb von Einrichtungen von
193,0 Mio. DM auf 186,1 Mio. DM,
also um 6,9 Mio. DM oder 3,6 Pro-
zent gesunken sind. 

Die Kostensteigerung der reinen
Ausgaben innerhalb von Einrichtun-
gen konnte dagegen trotz einer Stei-
gerung der Einnahmen um rund
10,5 Mio. DM nicht aufgefangen
werden. Damit stiegen im Ergebnis
die Nettokosten für Sozialhilfe inner-
halb von Einrichtungen im Jahr 2000
um 25,0 Mio. DM auf 39,4 Mio.
DM, also um 174 Prozent.

Bruttoausgaben zu drei Viertel
für Hilfe zum Lebensunterhalt

Die Gesamtausgaben für Sozialhilfe
in Stuttgart 2000 von brutto 260,9
Mio. DM verteilen sich auf die unter-
schiedlichen Hilfearten wie folgt:
Bruttoausgaben von 191,8 Mio. DM
(74 %) für Hilfe zum Lebensunter-
halt stehen 69,1 Mio. DM (26 %) für
Sozialhilfe in besonderen Lebensla-
gen gegenüber. Der überwiegende
Teil der 191,8 Mio. DM Sozialhilfe
zum Lebensunterhalt von bedürfti-
gen Personen, genauer gesagt 97,4
Prozent oder 186,8 Mio. DM (etwa
der Stand des Jahres 1995), wird für
den sozialhilfebedürftigen Personen-
kreis außerhalb von Einrichtungen -
den „klassischen Sozialhilfeempfän-
gern - ausgegeben. Wobei 158 Mio.
DM auf laufende Leistungen sowie
28,8 Mio. DM auf einmalige Leistun-
gen entfallen. Bei letzteren ist dies
übrigens der niedrigste Stand seit et-
lichen Jahren.
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Abbildung 1

Bruttoausgaben, Einnahmen  und reine Ausgaben 
des örtlichen Trägers der Sozialhilfe in Stuttgart seit 1995
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Bruttoausgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe für Hilfe zum Lebensunterhalt 
in Stuttgart seit 1995

Landeshauptstadt Stuttgart, Statistisches Amt
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Bruttoausgaben für Sozialhilfe in
besonderen Lebenslagen stark
gestiegen

Eine besondere Entwicklung ist bei
der Sozialhilfe in besonderen Lebens-
lagen zu beobachten. Beinahe zwei
Drittel der gesamten Ausgaben von
69,1 Mio. DM für Sozialhilfe in be-
sonderen Lebenslagen, in der Sum-
me 42,2 Mio. DM, floss im Jahr
2000 in die Hilfe zur Pflege. Nach ei-
nem jahrelangen Rückgang der Kos-
ten in diesem Bereich, der im We-

sentlichen auf die Einführung der
Pflegeversicherung zurückzuführen
ist, erfolgte im Jahr 2000 ein sprung-
hafter Anstieg dieser Kostenart um
das beinahe fünffache. 

Der Anlass für diesen starken An-
stieg der Ausgaben im Bereich der
Sozialhilfe in besonderen Lebensla-
gen liegt in einem Wechsel des Kos-
tenträgers begründet, weil im Land
seit dem Jahr 2000 nach der Aus-
führungsverordnung des Bundesso-
zialhilfegesetz die Hilfe zur Pflege in-

nerhalb von Einrichtungen für Perso-
nen über 65 Jahre ganz in die Zu-
ständigkeit des örtlichen Trägers der
Sozialhilfe übergegangen ist. Dies ist
Ursache und Wirkung zugleich für
die nachdrückliche Kostenexplosion
in diesem Bereich. 

Das heißt im Klartext: Der örtliche
Träger Landeshauptstadt Stuttgart
muss jetzt für Sozialhilfebedürftige in
Einrichtungen mehr zahlen als vor-
her, weil Kosten, die bisher durch ei-
ne Rahmenvereinbarung vom Lan-
deswohlfahrtsverband als dem
überörtlichen Träger übernommen
wurden, auf den örtlichen Träger
übergingen. Als Ausgleich fallen jetzt
die Ausgaben für die Hilfe für Be-
schäftigte in einer Werkstatt für Be-
hinderte an den überörtlichen Träger.
Dies hat in Stuttgart, anders als lan-
desweit, zu einer Senkung der Aus-
gaben für die Eingliederungshilfe für
Behinderte auf ein Drittel des Vorjah-
res geführt - diese betragen jetzt
noch rund 0,5 Mio. DM. Und die
Ausgaben für die sonstigen Hilfen in
besonderen Lebenslagen reduzierten
sich sogar auf ein Viertel des Vorjah-
res. Allerdings erhöhten sich in Stutt-
gart im Jahr 2000 bei der Sozialhilfe
in besonderen Lebenslagen auch die
Ausgaben für notwendige Kranken-
hilfe, für die Hilfe bei Schwanger-
schaften oder für die Familienpla-
nung um 6,9 Mio. DM auf 24,8 Mio.
DM.

318

Kurzbericht Statistik und Informationsmanagement, Monatsheft 12/2001

1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

Anzahl

Hilfe zum
Lebens-
unterhalt

Hilfe in
besonderen
Lebenslagen

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

26

74

34

66

2000

20

80

1990

1980

in %

Landeshauptstadt Stuttgart, Statistisches Amt

Abbildung 2

Bruttoausgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe 
in Stuttgart seit 1980
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Bruttoausgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe in besonderen Lebenslagen
in Stuttgart seit 1995 nach Art der Hilfe
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Fazit:

Ein beachtlicher Rückgang der örtli-
chen Sozialhilfeempfängerzahlen ist
offenbar keine unmittelbare Garantie
für eine Ausgabenminderung im Be-
reich der Sozialhilfe, wenn sich
gleichzeitig Veränderungen in der
Kostenträgerschaft auftun, die zu er-
heblichen Mehraufwendungen
führen. Diese Tatsache des „Kosten-
verschiebebahnhofs“ wird in der öf-
fentlichen Diskussion um die Sozial-
hilfekosten häufig übersehen. Es
bleibt zu hoffen, dass dies nicht dau-
erhaft zu einer Kostenspirale nach
oben führt und den Haushalt der
Stadt noch weiter belastet.

Robert Gunderlach
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Einige Begriffserläuterungen:

Sozialhilfe erhalten diejenigen Personen, die nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft ihren Lebensunterhalt zu be-
streiten oder einer Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen. Entsprechend ihrer besonderen Funktion ist die Ge-
währung der Sozialhilfe nicht von Vorleistungen (Beiträgen) des Empfängers abhängig, sondern richtet sich nach ent-
sprechenden Bedarfskriterien. Die Sozialhilfe tritt dann mit ihren Leistungen ein, wenn andere Leistungsverpflichtete
nicht oder noch nicht helfen. Sozialhilfe wirkt unterschiedslos für jeden Bürger, der in Not geraten ist. Ein wichtiger
Grundsatz für die Leistungsgewährung der Sozialhilfe ist ihr Nachrang, das bedeutet, dass auf Sozialhilfe keinen An-
spruch hat, wer sich selbst helfen kann, insbesondere durch Einsatz seiner Arbeitskraft, oder wer die notwendige Un-
terstützung von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen erhält. Die Sozialhilfe umfasst die Hilfe zum
Lebensunterhalt und die Hilfe in besonderen Lebenslagen. Beide Hilfearten können den Empfängern als Geld- oder
Sachleistungen oder auch als Darlehen sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen gewährt werden.

Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten nach dem Bundessozialhilfegesetz jene Personen, die ihren notwendigen Le-
bensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Eigentum und Ver-
mögen, bestreiten können. Diese Hilfe kann durch laufende und einmalige Leistungen gewährt werden. Die laufen-
den Leistungen werden nach entsprechenden Regelsätzen, die für den Haushaltsvorstand, für Alleinstehende sowie
für sonstige Haushaltsangehörige gelten, bemessen. Zum notwendigen Lebensunterhalt gehören darüber hinaus
auch die laufenden Leistungen für die Unterkunft sowie die Heizung.

Die Erhebung über die Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt, denen Leistungen für mindestens einen
Monat gewährt werden, wurde als Bestandserhebung, eine Totalerhebung, in ihrer neuen Form erstmalig am 1. Ja-
nuar 1994 durchgeführt. In den Folgejahren - auch 1994 - wurde sie als Bestandserhebung jeweils zum 31.12.
durchgeführt.

Hilfe in besonderen Lebenslagen hat zum Ziel, denjenigen zu helfen, die sich in einer besonders schwierigen Le-
benssituation befinden (z. B. Pflegebedürftigkeit, Krankheit, Behinderung), soweit die eigenen Mittel zur Bewältigung
ihrer Notlage nicht ausreichen. Die Erhebung über die Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen wird jährlich
für das abgelaufene Kalenderjahr als Totalerhebung durchgeführt.

Einnahmen aus der Sozialhilfe
Dies sind Kostenbeträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Leistungen Dritter, Rückzahlungen gewährter Hilfen.

Hilfe zur Pflege

Kranken-
hilfe usw.

9

16

laufende Leistungen
in Einrichtungen

einmalige Leistungen außer-
halb von Einrichtungen  

laufende Leistungen
außerhalb von
Einrichtungen  

2

11

61

in %

69,09 Mio.

191,83 Mio.

Eingliederungshilfe 
für Behinderte und
sonstige Hilfe

260,92
Mio.

1

2)

1)

Quelle: Statistisches Landesamt Baden Württemberg

1) HLU = Hilfe zum Lebensunterhalt

2) HBL = Hilfe in besonderen Lebenslagen

Alle Ausgaben in DM

Landeshauptstadt Stuttgart, Statistisches Amt

Abbildung 3

Bruttoausgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe 
nach Hilfearten in Stuttgart am 31.12.2000
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